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Rechtsgrundlagen

für das Handeln Auszubildender und 
Ausbilder

ID 080715

Berufsbildungsgesetz

• Übersicht
• Pflichten der Azubis
• Pflichten der Ausbildenden
• Ausbildungsvergütung
• Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

ID 019185



Besondere Verantwortung des Ausbilders - Handout

19.11.19  FKAB51 05 HZT-01  BGHM

Pflichten der Azubis

• sorgfältige Aufgabenerfüllung

• Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen (Freistellung!)

• Befolgen der Weisungen der Ausbilder

• Ordnung der Ausbildungsstätte befolgen

• Maschinen, Werkzeuge, etc. pfleglich behandeln

• Stillschweigen über Betriebsgeheimnisse

ID 019186

Pflichten der Ausbildenden

• dafür sorgen, dass berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird

• dafür sorgen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht 

werden kann

• selbst ausbilden (oder Ausbilder beauftragen)

• erforderliche Ausbildungsmittel kostenlos bereitstellen

• Azubis zum Besuch der Berufsschule anhalten, ggf. kontrollieren

• charakterliche Förderung, sittlicher und körperlicher Schutz der Azubis

ID 019187
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Ausbildungsvertrag

Form und Inhalt

Minderjährige Auszubildende

Fragerecht des Arbeitgebers

ID 019184

Berufsbild für Ausbilder in der BRD

• 2009 2 Verordnungen:
• „Geprüfter Aus- und Weiterbildungspädagoge“ und
• „Geprüfter Berufspädagoge“

• zusätzlich:
Neueinführung der bis dahin ausgesetzten „Ausbildereignungsverordnung“ 
(AEVO)

ID 080719
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Ausbildereignungsverordnung

• Berufs- und arbeitspädagogische Eignung,
• d.h. Kompetenz für selbstständiges Planen, 
• Durchführen und Kontrollieren der Berufsausbildung

• Nachweis der Eignung,
• d.h. Nachweis einer Prüfung gemäß § 4 AEVO      ODER 
• einer Prüfung gemäß der Vorgänger-AEVO           ODER 
• „Bestandsschutz“

ID 080720

„Qualifizierungsleiter“

ID 080721
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Abschlüsse

• enden mit Prüfung / Führen der Berufsbezeichnung „Geprüfter Aus- und 
Weiterbildungspädagoge“ oder „Geprüfter Berufspädagoge“

• Qualifizierung für gehobene Fach- und Führungskräftepositionen
• Studienberechtigung 

(Beschluss der KMK vom 6.03.2009:
„Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische 
Hochschulzugangsberechtigung“) 

ID 080722

Ziele

• Qualitätsverbesserung in den Vermittlungs- und Bildungsprozessen der 
beruflichen Bildung

• Eröffnung von beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in und mit der 
beruflichen Bildung

ID 080723
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Darstellung nach DQR

ID 080724

5. Stufe:
Fortbildungen, z.B. IT-Spezialist

4. Stufe:
berufl. Ausbildung 3-3,5 Jahre

3. Stufe:
berufl. Ausbildung 2 Jahre

1. und 2. Stufe:
berufsvorb. schulische Maßnahmen

6. Stufe:
Bachelor, 
Fachwirt, Meister, 
Aus- und WB-
pädagoge

7. Stufe:
Master, Berufs-
pädagoge 8. Stufe:

Promotion


